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Sch ulzweckverband Beckum-Ennigerloh
Verwertung des Jahresüberschusses 201 7

Mein Schreiben vom22'A2.2018, Az.: w. o'

lhr Antrag auf Genehmigung der satzungsänderung vom 18.02'2019

Anlagen: - 1

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit schreiben vom 22.02.2018 habe ich sie über die Bewertung lhrer

stellungnahme vom 15,1 1 .2017 zum Ergebnis der überöftlichen Prüfung

des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh durch die GPA infor-

miert. Darin habe ich u. a. ausgefÜhrt, dass die Entscheidung der Ver-

bandsversammlung, die in $ 12 Abs. 3 der Verbandssatzung zur Aus-

kehrung von JahresÜberschÜssen bzw' Nachzahlung von Fehlbeträgen

getroffene Regelung beizubehalten, nicht akzeptiert wird' Daraufhin hat

die VerbandsversaÄmlung in ihrer Sitzung vom 19.09'2018 eine Ande-

rung der Satzung, des Schulzweckverbandes'Beckum-Ennigerloh be-

schlossen. Zukünftig soll die Verbandsversammlung über die Behand-

lung der durch die festgesetzte Verbandsumlage ggfls' entstehenden

Fehlbeträge bzw. über die Verwendung von Überschüssen beschließen'

Der Landrat des Kreises warendorf hat mir lhren Antrag vom

ß.a2.2019, den Beschluss der Verbandsversammlung vom 19'09'2018

zu genehmigen, mit schreiben vom 18.02.2019 zugeleitet' Gem' S 20

Abs. + i. V. m. 5 10 Abs. 1 , S 29 GkG bedarf die Anderung der Ver-

bandssatzung der Genehmigung der Aufsichtsbehörde' Nach $ 78 Abs'

I SchulG nimmt die Befugnisse der Aufsichtsbehörde in diesem Fall die

06. Mai 201 I
Seitel von5 t-

Aktenzeichen:

48.02.01 ,01-0',1 51201 8.0003

tq

Auskunft erteilt:

Bernhard Kock

Durchwahl:
+49 (0)251 41 1 -41 1 0

Tele{ax:
+a9 {0)251 41 1 -841 1 0

Raum: N 2055

E-Mail:
Bernhard.Kock
@brms.nrw.de

Dienstgebäude und
Lieferanschrift:

Albrecht-Thaer-Str, g

48143 MÜnster
Telefon: +a9 {0)251 411'0
Telefax: +a9 (0)251 411-2525
Poststelle@brms. nrw.de
www.btms.nrw.de

öpttv - Haltestellen:

Domplatz: Linien 1, 2, 4, g,

1ü, 1 1, 12, 13,14,22
.Bezirksregierung ll:
(Albrecht-Thaer-Str. 9)
Linie 17

Grün es Umweltsc*uEtelefon:
+a9 (0)251 41 1 - 3300

Konto der LandeshauPtkasse:

Landesbank Hessen-
Thüringen (Helaba)

IBAN : DE24 3005 0000 0000
061 I 20

BIC: WELADEDD)üX

Gläubiger-lD
DE59222000000944s2

ffi,I$$u'*
$ $- t'''tai :ttE

Anlage zur Vorlage 2019/0216
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Bezi rksregierun g Münster als zuständi ge obere Schulaufsichtsbehörde

im Einvernehmen mit der Kommunalaufsicht wahr.

Der Landrat des Kreises Warendorf als untere staatliche Venrualtungs-

behörde hat zu der Satzungsänderung Sein Einvernehmen erteilt' Die

anliegende Genehmigung der Neufassung der Verbandssatzung des

Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh übersende ich zur Kenntnis

und zum Verbleib. Die Neufassung der Verbandssatzung rnit der Ge-

nehmigung wird im Amtsblatt der Bezirksregierung lfd. Nr. 20 vom

17.05.2019 öffentlich bekanntgemacht. Auf $ 1 1 Abs. 1 S. 2 GkG weise

ich hin und bitte Sie, in der für lhre Bekanntmachungen vorgeschriebe-

nen Form auf die Veröffentlichung hinzuweisen.

Unabhängig davon haben Sie dem Landrat den Beschluss der Ver-

bandsversammlung vom 05.1 2.2018 mit Schreiben vom 13.12.2018 an-

gezeigt. Danach soll der Jahresüberschuss i. H. v. insg. 35.171,20 € an

die Verbandskommunen ausgezahlt werden. Ergänzend dazu haben

Sie dem Landrat in E-Mails vom 20.1 1 . bzw. 05.12.2018 Vorschläge zur

Auskehrung des Jahresüberschusses unterbreitet.

Der Landrat hat die angedachten Überlegungen als unvereinbar mit den

Vorschriften der GO und der GemHVO angesehen und hat mir lhre E-

Mails zur,,Klärung und weiteren Abstimmung" zugeleitet. Da sich lhre

Überlegungen nur auf kommunal- und haushaltsrechtliche Vorgaben

bezogen, habe ich die obere Kommunalaufsicht im Hause um fachliche

Unterstützung bei der Klärung der Frage gebeten, ob eine Auskeh-

rung/Auszahlung des Jahresüberschusses 201 7 zulässig ist.

Die obere Kommunalaufsicht ist zu dem Ergebnis gekommen, dass lhre

Überlegungen mit den gem. $ 18 Abs. 1 GkG sinngemäß für die Haus-

haltswirtschaft der Zweckverbände mit Ausnahme der Vorschriften über

die Auslegung von Haushaltssatzung und Jahresabschluss sowie über

die örtliche Rechnungsprüfung und den Gesamtabschluss anzuwen-

denden Vorschriften für die Gemeinden nrchi vereinbar sind. Zur Be-

gründung wurde dargelegt, dass gem. $ 96 AOs. 1 Satz 2 GO a. F. der

Rat - bei Zweckverbänden die Verbandsversammlrlg * über die Ver-

wendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jahres-

fehlbetrages zu beschließen haben.
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$s zs Abs. 3 GO a. F. und 19a GkG regeln, dass in der Bilanz zusätzlich seite3vons

zur allgemeinen Rücklage eine Ausgleichsrücklage als gesonderter Pos-

ten dei Eigenkapitals anzusetzen ist. De1 Ausgleichsrücklage könnten

Jahresüberschüsse durch Beschluss gem' $ 96 Abs' 2galz 1 GO a' F'

zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht ein Drittel des Eigenkapitals

urÄi.nt hat. Darüberhinausgehende Beträge seien der allgemeinen

Rucklage zuzuführen. Die Möglichkeit, Jahresüberschüsse nicht dem

Eigenkapital zuzuführen, sondern auszukehren/auszuzahlen, sähen die

geiet2icnen Regetungen für die Haushaltsführung der Kommunen nicht

vor.

ln den Vorjahren offensichtlich vom Schulzweckverband vorgenommene

Auszahlungen nicht ausgewiesener Jahresüberschüsse verstießen nicht

nur gegen $s 75 Abs.3 GO a. F, und 19a GkG, sondern auch gegen

s sB nns. 1 GemHVO. Die Jahresabschlüsse entsprächen nicht den

gesetzlichen Vorgab'en und seien zu korrigieren, die jeweiligen Jahres-

überscnüsse seien dem Eigenkapital zuzuführen'

lnwieweit eine solche Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen

bereits in den Haushaltsplänen als Anlagen zu den Haushaltssatzungen

des Zweckverbandes veranschlagt wurde, könne von der oberen Kom-

munalaufsicht nicht beurteilt werden. Dies würde aber gegen $ 1 1 Abs'

1 GemHVO verstoßen. Die Haushaltssatzungen wären nicht genehmi-

gungsfähig gewesen.

Die angedachte stundung von Teilen der Verbandsumlage 20'19 oder

der gesamten Verbandsumlage, um die Zahlbeträge um die geplanten

(unrächtmäßigen) Auskehrungsbeträge zu kürzen, sei haushaltsrechtlich

nicht möglich. Die Verbandsumlage werde durch die Haushaltssatzung

festgelegt und unterliege dem Jährlichkeitsprinzip, sei also in dem jewei-

tigen laushaltsjahr zu erheben' Denn gem' $ 19 Abs' 1 GkG sei eine

verbandsumlage in der Höhe von den Verbandsmitgliedern zu erheben'

in der die sonstigen Erträge die entstehenden Aufwendungen nicht de-

cken. sie sei also zur Darstellung des Haushaltsausgleichs notwendig.

Zudem würden bei stundung der Verbandsumlage die Erlräge in dem

Haushaltsjahr nicht zufließen. Der dadurch entstehende Jahresfehlbe-

tragkönntenurdurchvorhandenesEigenkapitalgedecktwerdenum
eirä ünerschuldung zu vermeiden. Von der Erhebung der durch Sat-

zung festgelegten Verbandsumlage könne ein Zweckverband nur abse-

hen, wenn seine finanzielle situation dies zulasse und die satzung
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durch die Verbandsversammlung aufgehoben werde, Hierzu bedÜrfe es seite 4 von 5

zudem des Beschlusses einer Nachtragshaushaltssatzung durch die

Verbandsversammlung.

Auch die (unrechtmäßige) Auszahlung des JahresÜberschusses 2017 in

2020 und ein entsprechender Ansatz im Haushaltsplan 2020 sei durch

die gesetzlichen Regelungen nicht gedeckt. Dem stünden zum einen

das Jährlichkeitsprinzip entgegen und die Tatsache, dass Zweckver-

bände keine Jahresüberschüsse planen dürfen. Zum anderen sei nicht

nachvollziehbar, aufgrund welcher haushaltsrechtlichen Grundlage für

eine Auszahlung eines nicht geplanten Jahresüberschusses wo im Er-

gebnisplan ein Ansatz für einen Aufwand gebildet werden solle'

Ebenso sei die Annahme, dass die (unrechtmäßige) Auszahlung eines

Jahresüberschusses eine investive Auszahlung sei' weil sie Auszahlung

ohne Aufwand sei, häushaltsrechtlich nicht nachvollziehbar. Ein Jahres-

überschuss stelle das Ergebnis der Ergebnisrechnung eines Haushalts-

jahres dar. Eine Verbindung zur Finanzrechnung oder zum Finanzplan

folgender Haushaltsjahre, in der die investiven Auszahlungen abgebildet

werden, bestehe nicht.

Die stellungnahme der oberen Kornmunalaufsicht vom 07'01 .2019 habe

ich dem Landrat mit schreiben vom 15.01 .2019 zugeleitet. Der Landrat

hat dazu in einem schreiben vom 12.03.2019 mitgeteilt, daSS er die Ein-

schätzung der oberen Kommunalaufsicht,,nahezu vollumfänglich" teilt.

lhm erscheint es ausreichend, nur die Beschlüsse zum Jahresabschluss

2017 entsprechend dem geltenden Haushaltsrecht neu fassen zu las-

sen. Die Forderung, dle vorherlgen Jähresabschlusse seit 2012 aufhe-

ben zu mÜssen, sei unverhältnismäßig. Zudem vertritt er die Auffassung,

dass bei einer Stundung der Ertrag nicht ausgebucht werde und daher

dies keine Auswirkungen auf das Ergebnis habe. Lediglich die Liquidität

fließe später zu.

Der Landrat hat deshalb vorgeschlagen, dem Schulzweckverband auf-

zuerlegen, den Jahresabschluss 2017 entsprechend den gesetzlichen

Vorgaben neu beschließen zu lassen und den JahresÜberschuss dem

Eigenkapital zuzufÜhren. Diesem Vorschlag schließe ich mich unter Zu-

rückstellung von Bedenken an. Gleichwohl mÖchte ich ausdrÜcklich da-

rauf hinweisen, dass das Eigenkapital bei dieser Vorgehensweise von

einem korrekten Ausweis abweicht.
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Nachdem deutlich gemacht wurde, dass Jahresüberschüsse dem Ei-

genkapital zugeführt werden müssen, wird aus Sicht der oberen Kom-

munalaufsicht die Frage, ob eine Stundung Einfluss auf die Ergebnis-

rechnung hat oder nicht, fÜr nicht mehr relevant gehalten' Eine Stun-

dung für immer käme aber einer AusschÜttung gleich und sei damit nicht

gesetzeskonform.

Vor diesem Hintergrund bitte ich Sie, unter Berücksichtigung der darge-

legten Rechtslage kurzfristig eine neue Beschlussfassung über den Jah-

resabschluss 2017 herbeizuführen. lhre an den Landrat gerichtete An-

zeige des Jahresabschlusses 2017 vom 13.12.201 I wird dadurch be-

deutungslos.

Der Landrat des Kreises Warendorf als untere Staatliche Verwaltungs-

behörde erhält eine Durchschrift dieser Verfügung'

Mit freundlichen Grüßen

lm Auftrag

Kock

Seite 5 von 5

,L { 
-',i{-' ". -}

f ..L) L..{** ,



Gelrehn'nfiGuln"l€'t

Genl. $ 20 Abs.4 i. v. rn. $ 10 Abs. 1 und $ 29 des Gesetzes uber kommunale.

Gemeinschaftsarbeit (GKG) in Verbindung mit $ 78 Abs, B S. 3 de_s Schulgesetzes

für das La.nd Nordrhein-Westfalen (SchulG) in der zuletzt gültigen Fassung

genehr:nige ich im Einvernehmen mit dern l-andrat des Kreises Warendod als untere

staaliche VerwaltunEsbehörde die 3. SatzunE zur Anderung der Satzung des

Schglzweckverbandes Beckum - Ennigerloh, beschlossen von der Versamrnlung des

Schulzweckverbandes am 1 9,09.201 I'

i\ilünster, den 06. Mai 2019 Bezirksregierung lVünster
48.02.01 .01 -01 5/201 9.0003
lm Auftrag
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